
 Bei Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentli-
chen Verpflichtung haften wir nicht für bei Vertragsabschluß 
nicht vorhersehbare Schäden. Eine Haftung gemäß dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt. 

7. Sicherungsrechte 
7.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung unse-

rer Kaufpreisforderungen samt aller diesbezüglichen Neben-
forderungen (z.B. Wechselkosten, Zinsen) unser Eigentum. Ist 
der Käufer Unternehmer, bleibt die gelieferte Ware bis zur 
vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen, die wir gegen 
den Käufer haben, unser Eigentum. Der Käufer darf unsere 
Ware weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Doch 
darf er sie im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterverkaufen 
oder verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen 
einenVertragspartner bereits im voraus einem Dritten wirksam 
abgetreten oder mit dem Vertragspartner ein Abtretungsverbot 
vereinbart. 

7.2. Eine etwaige Verarbeitung unserer Ware durch den Käufer zu 
einer neuen beweglichen Sache erfolgt in unserem Auftrag mit 
Wirkung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten 
erwachsen. Wir räumen dem Käufer schon jetzt an der neuen 
Sache Miteigentum im Verhältnis des Wertes der neuen Sa-
che zum Wert unserer Ware (7.9) ein. Für den Fall, dass der 
Käufer durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung 
unserer Ware mit anderen beweglichen Sachen zu einer 
einheitlichen neuen Sache an dieser Allein– oder Miteigentum 
erwirbt, überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung der in 7.1 
Satz 2 aufgezählten Forderungen schon jetzt dieses Eigen-
tumsrecht im Verhältnis des Wertes unserer Ware (7.9) zum 
Wert der anderen Sachen. Unser Miteigentum besteht bis zur 
vollständigen Erfüllung unserer Forderungen gem. 7.1 Satz 2 
fort. 

7.3 Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forde-
rungen nach 7.1 Satz 2 schon jetzt alle auch künftig entste-
henden Forderungen aus einem Weiterverkauf unserer Ware 
mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Ware 
(7.9) mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderungen ab. 

7.4 Für den Fall, dass der Käufer unsere Ware zusammen mit 
anderen uns nicht gehörenden Waren oder aus unserer Ware 
hergestellte neue Sachen verkauft oder unsere Ware mit 
einem fremden Grundstück oder einer fremden beweglichen 
Sache verbindet, vermengt oder vermischt und er dafür eine 
Forderung erwirbt, die auch seine übrigen Leistungen deckt, 
tritt er uns schon jetzt zur Sicherung der Erfüllung unserer 
Forderungen gem. 7.1 Satz 2 diese Forderung mit allen Ne-
benrechten in Höhe des Wertes unserer Ware (7.9) mit Rang 
vor dem restlichen Teil seiner Forderung ab. Gleiches gilt in 
gleichem Umfang für seine etwaigen Rechte auf Einräumung 
von Sicherheiten gem. §§ 648, 648 a BGB aufgrund der Ver-
arbeitung unserer Ware wegen und in Höhe unserer gesamten 
offen stehenden Forderungen. Wir nehmen die Abtretungser-
klärungen des Käufers hiermit an. Auf unser Verlangen hat 
uns der Käufer diese Forderungen im Einzelnen nachzuweisen 
und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung bekannt zu geben 
mit der Aufforderung, bis zur Höhe der Ansprüche nach 7.1 
Satz 2 an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, auch selbst die 
Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und die 
Forderung einzuziehen. Wir werden indes von den Befugnis-
sen gemäß den Sätzen 4 und 5 dieses Absatzes keinen 
Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, 
solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ord-
nungsgemäß nachkommt. 

7.5 Für den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene Forderungs-
teile einzieht, tritt er uns bereits jetzt seine jeweilige Restforde-
rung in Höhe dieser Forderungsteile vorrangig vor einem etwa 
verbleibenden weiteren Restbetrag ab. Unser Anspruch auf 
Herausgabe der eingezogenen Beträge bleibt unberührt.  

7.6 Der Käufer kann seine Forderungen gegen Nacherwerber in 
Höhe des Wertes unserer Ware (7.9) weder an Dritte abtreten 
noch verpfänden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsver-
bot vereinbaren. 

7.7 Der Käufer hat alle Sachen, welche in unserem Eigentum oder 
Miteigentum stehen, mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich 
zu verwahren. Der Käufer hat uns von einer Pfändung oder 
jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte 
unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Inter-

vention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur-
Last fallenden Interventionskosten, soweit sie nicht von Dritten 
eingezogen werden können, zu tragen. 

7.8 Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Siche-
rung der Erfüllung unserer Saldoforderung. 

7.9 Der „Wert unserer Ware“ im Sinne dieser Ziff. 7 entspricht 
dem Gesamtbetrag der in unseren Rechnungen ausgewiese-
nen Kaufpreise zzgl. 10%. 

7.10 Auf Verlangen des Käufers  werden wir die uns zustehenden 
Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert unsere Forde-
rungen um 10% übersteigt. 

8. Preis- und Zahlungsbedingungen 
8.1 Erhöhen sich zwischen Abgabe unseres Angebots und Liefe-

rung unsere Selbstkosten, insbesondere für Vorkommen, 
Fracht und/oder Löhne so sind wir ohne Rücksicht auf Ange-
bot und Auftragsbestätigung berechtigt, unseren Verkaufspreis 
entsprechend zu berichtigen; dies gilt nicht für Lieferungen an 
einen Verbraucher, die innerhalb von 4 Monaten nach Ver-
tragsabschluss außerhalb von Dauerschuldverhältnissen 
erbracht werden sollen. Führt die Berichtigung zu einer Erhö-
hung des Netto-Verkaufspreises um mehr als 10%, ist der 
Käufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

8.2 Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort fällig und spä-
testens 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu 
bezahlen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Vereinba-
rung. Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, beanspru-
chen wir Verzugszinsen mindestens in Höhe von 5% über 
dem jeweiligen Basiszinssatz; gegenüber Unternehmern 
beanspruchen wir Verzugszinsen mindestens in Höhe von 8% 
über dem jeweiligen Basiszinssatz. Unberührt hiervon bleibt 
die Geltendmachung eines weiteren Schadens. 

8.3 Ist der Käufer Unternehmer, verzichtet er darauf, irgendein 
Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen, es sei denn, dass 
der Anspruch des Käufers, auf den das Zurückbehaltungs-
recht gestützt wird, von uns nicht bestritten, anerkannt, 
rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif ist. 

8.4 Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer 
vorheriger Vereinbarung entgegengenommen. 

8.5 Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich 
welcher Art ist ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur 
Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestrit-
ten, anerkannt, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungs-
reif ist. 

8.6 Ist der Käufer Unternehmer und reicht seine Erfüllungsleistung 
nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu tilgen, so 
bestimmen wir – auch bei deren Einstellung in laufende Rech-
nung -, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird, 
wobei zunächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen 
Schulden diejenige, welche uns geringere Sicherheit bietet, 
unter mehreren gleich sicheren die ältere Schuld und bei 
gleichem Alter jede Schuld verhältnismäßig getilgt wird. 

8.7 Wir sind berechtigt, die uns obliegende Leistung zu verwei-
gern, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, 
dass unser Anspruch auf die Gegenleistung durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird. 

9. Baustoffüberwachung 
 Den Beauftragten des Fremdüberwachers, der Bauaufsichts-

behörde oder der Straßenbaubehörde ist das Recht vorbehal-
ten, während der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet 
die belieferte Baustelle zu betreten und Proben aus der Ware 
zu entnehmen. 

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 Ist unser Vertragspartner Unternehmer, so ist Erfüllungsort für 

die Lieferung unser Lieferwerk. Erfüllungsort für die Zahlung 
ist der Sitz unserer Verkaufsgesellschaft, falls wir uns einer 
solchen bedienen, anderenfalls der Sitz unserer Hauptverwal-
tung. 
Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über 
sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden 
Rechtsstreitigkeiten (auch für Wechsel- und Scheckklagen) 
mit Kaufleuten ist der Sitz unserer Verwaltung, nach unserer 
Wahl auch der Sitz unseres Lieferwerkes oder unserer Ver-
kaufsgesellschaft. 

 


